
1

Europäisches Justizportal DE
Startseite  …  Ihre Rechte  Beschuldigte (Strafverfahren)  Meine Rechte während des
Ermittlungsverfahrens

Meine Rechte während des Ermittlungsverfahrens

A. Wenn ich Ausländer bin, wirkt sich dies auf das Ermittlungsverfahren aus?
Nein.

B. Aus welchen Schritten besteht ein Ermittlungsverfahren?

i. Sammeln von Beweismitteln / Befugnis der Ermittlungsbehörden
Jeder Ermittlungsbeamte kann von einer Person, bei der Anlass zu der Vermutung besteht, dass sie mit dem
Sachverhalt oder den Umständen der von ihm untersuchten Straftaten vertraut ist, verlangen, zu einem von ihm
bestimmten Zeitpunkt und Ort zur berechtigterweise anberaumten Vernehmung zu erscheinen, um von ihr eine
Aussage zu der betreffenden Straftat aufzunehmen.

ii. Polizeigewahrsam
Eine Person, die verhaftet und inhaftiert wird, kann beantragen, dass ihr Anwalt rechtzeitig Zugang zu den
wesentlichen, für den Fall relevanten Unterlagen erhält, die der Staatsanwaltschaft vorliegen und die für
eine wirksame Anfechtung der Rechtmäßigkeit ihrer Verhaftung und Inhaftierung notwendig sind.
Mit «wesentlichen Unterlagen» ist die Abschrift des Haft- und Inhaftierungsbefehls sowie der Anordnung und
eidesstattlichen Erklärung, anhand derer der Befehl ausgestellt wurde, gemeint.
Wird gegenüber einem Richter nachgewiesen, dass die Ermittlungen zur Begehung einer Straftat, aufgrund
derer eine Person inhaftiert wurde, noch nicht abgeschlossen wurden, und hat ein Polizeibeamter vom Rang
mindestens eines Hauptkommissars einen entsprechenden Antrag gestellt, so kann der Richter unabhängig
davon, ob er für die Bearbeitung der Straftat, zu der die Vernehmung geführt wird, zuständig ist, mitunter
gesetzlich anordnen, dass die verhaftete Person höchstens acht Tage in Polizeigewahrsam verbleibt und
dass, sofern das Gericht dies für angemessen hält, der auf die Anordnung des Polizeigewahrsams folgende
Tag als erster Tag des Polizeigewahrsams anzusehen ist.

iii. Vernehmung
Vom Ermittlungsbeamten kann jedwede Aussage der vernommenen Person aufgenommen werden. Diese
wird der betreffenden Person anschließend vorgelesen, die sie sodann unterzeichnet oder, falls sie
Analphabetin ist, ein eindeutiges Zeichen auf ihr hinterlässt. Verweigert sie dies, wird diese Verweigerung
am Ende der Aussage zusammen mit einer entsprechenden Begründung und Bestätigung durch den
Ermittlungsbeamten ins Protokoll aufgenommen, das anschließend von Letzterem unterzeichnet wird.
Jegliche Aussage wird, sofern sie nachweislich freiwillig abgegeben wurde, als Beweismittel in sämtlichen
Strafverfahren gegen die sie abgebende Person akzeptiert.
Wer sich ohne triftigen Grund weigert, zu dem vom Ermittlungsbeamten bestimmten Zeitpunkt und Ort zu
der Vernehmung zu erscheinen, wird der Straftat für schuldig befunden und mit einer Freiheitsstrafe von
höchstens einem Jahr oder einer Geldstrafe von höchstens tausend Pfund oder mit beiden genannten
Sanktionen bestraft.
Gelangt ein Ermittlungsbeamter während der Untersuchung einer Straftat zu der Ansicht, dass für die
Zwecke der Untersuchung ein Dokument notwendig oder wünschenswert ist, kann er von der Person, die
das betreffende Dokument besitzt bzw. es wahrscheinlich in ihrem Besitz oder unter Kontrolle hat, schriftlich
verlangen, dass sie es ihm zu dem in der Anordnung genannten Zeitpunkt und Ort vorlegt. Diese Anordnung
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gilt als befolgt, wenn die Vorlage des Dokuments von der betreffenden Person veranlasst wurde. Ein
persönliches Erscheinen ist nicht erforderlich.
Wer sich ohne triftigen Grund weigert, nach einer entsprechenden Anordnung gemäß diesem Artikel ein
Dokument vorzulegen, wird einer Straftat für schuldig befunden und mit einer Freiheitsstrafe von höchstens
drei Jahren oder einer Geldstrafe von höchstens eintausendfünfhundert Pfund oder mit beiden genannten
Sanktionen bestraft.

iv. Untersuchungshaft
Sofern es ihm angemessen erscheint, kann jedes Gericht die Verhandlung eines ihm übertragenen Falls vertagen
und infolgedessen die beschuldigte Person entweder aus von ihm als berechtigt angesehenen Gründen aus der
Haft entlassen oder sie in Untersuchungshaft nehmen lassen.

C. Welche Rechte habe ich während des Ermittlungsverfahrens?

i. Welche Rechte habe ich in Bezug auf einen Dolmetscher und
Übersetzungen?
Verdächtige, die der Sprache der Polizei oder der übrigen

zuständigen Behörden nicht mächtig sind, haben Anspruch auf kostenfreie Unterstützung durch einen
Dolmetscher. Der Dolmetscher

kann Verdächtige bei den Gesprächen mit ihrem Anwalt unterstützen und muss den jeweiligen Inhalt vertraulich
behandeln. Darüber hinaus haben Verdächtige folgende Rechtsansprüche:

Wenn bei einer Verhaftung außerhalb einer Polizeidienststelle, bei der der verhaftende Beamte nicht die
Sprache des Verdächtigen spricht und ihn daher nicht informieren kann oder außerhalb der Dienststelle
nicht die Möglichkeiten dazu hat, teilt er dies der Ermittlungsbehörde mit, die den Verdächtigen
unverzüglich informieren lässt bzw. dies in jedem Fall vor Beginn der Ermittlungen tut.
Wenn der Verdächtige mit dem Anwalt seiner Wahl nicht in einer ihm verständlichen Sprache
kommunizieren kann, kann auf Verlangen des Anwalts bei den Gesprächen ein Dolmetscher oder eine
andere Person zugegen sein, sodass der Anwalt des Verdächtigen mit diesem in einer diesem
verständlichen Sprache kommunizieren kann.
Wenn der Verdächtige zudem mit dem Arzt nicht in einer ihm verständlichen Sprache kommunizieren kann,
kann bei der medizinischen Untersuchung, Behandlung und Weiterbetreuung ein Dolmetscher oder eine
andere Person zugegen sein, sodass der Arzt des Verdächtigen mit diesem in einer diesem verständlichen
Sprache kommunizieren kann.
Außerdem hat der Verdächtige das Recht auf eine kostenfreie Übersetzung aller wesentlichen Unterlagen
(Haft- und/oder Inhaftierungsbefehl, Anklageschrift, gerichtliche Entscheidung und Anordnung während des
Verfahrens und sonstige von der zuständigen Behörde als wesentlich erachtete Dokumente). In bestimmten
Fällen kann eine mündliche Übersetzung und/oder mündliche Zusammenfassung der wesentlichen
Unterlagen zur Verfügung gestellt werden.

ii. Welche Rechte habe ich in Bezug auf Auskunftserteilung und
Akteneinsicht?
Nach der Verhaftung und Inhaftierung haben Verdächtige bzw. ihr Anwalt das Recht auf Zugang zu wesentlichen
Unterlagen (Abschrift des Haft- und Inhaftierungsbefehls, Abschrift der Anordnung und der eidesstattlichen
Erklärung, anhand derer der Befehl ausgestellt wurde), die sie für die Anfechtung der Rechtmäßigkeit der
Verhaftung oder Inhaftierung benötigen. Wird der Fall vor Gericht gebracht, haben Verdächtige bzw. ihr Anwalt das
Recht auf Zugang zu den Aussagen und Unterlagen, die während der Ermittlung zu der verhandelten Straftat
erlangt wurden.



3

iii. Welches Recht habe ich in Bezug auf Zugang zu einem
Rechtsbeistand und auf Unterrichtung eines Dritten über meine Situation?

Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand

Verdächtige haben das Recht auf Hinzuziehung eines Rechtsbeistand ihres Vertrauens. Dieser muss unabhängig
von der Polizei sein, die Verdächtigen bei dessen Hinzuziehung behilflich sein kann.

Per Gesetz haben Verdächtige zudem folgende Rechtsansprüche:

Unmittelbar nach ihrer Verhaftung haben Verdächtige das Recht, per Telefon unverzüglich einen
Rechtsbeistand ihrer Wahl hinzuzuziehen, ohne dass jemand Anderes zugegen ist.
Das Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand besteht zum jeweils ersten der folgenden Zeitpunkte:

a) vor der Vernehmung durch die Polizei oder der Ermittlung durch eine sonstige zuständige Behörde;

b) rechtzeitig vor der Überstellung an ein Gericht;

c) während einer Ermittlung oder Beweisaufnahme durch die Polizei oder eine andere zuständige Behörde;

d) unverzüglich nach dem Freiheitsentzug.

Der Zugang zu einem Rechtsbeistand umfasst ferner das Recht,

a) jederzeit unter vier Augen mit dem vertretenden Rechtsbeistand zusammenzutreffen und ihn zu kontaktieren;

b) die Anwesenheit und Teilnahme des Rechtsbeistands bei der Vernehmung zu verlangen, um über das
angewandte Verfahren aufgeklärt und zu den Verfahrensrechten bei der Vernehmung beraten zu werden;

c) die Anwesenheit des Rechtsbeistands während einer Ermittlung oder Beweisaufnahme zu verlangen, sofern
Anspruch auf einen Rechtsbeistand während der betreffenden Vernehmung besteht.

Die Polizei sorgt dafür, dass bei der Kommunikation zwischen dem Verdächtigen und seinem Rechtsbeistand bei
Treffen, in der Korrespondenz, bei Telefongesprächen und sonstigen zulässigen Kommunikationsformen zwischen
diesen Beteiligten Vertraulichkeit gewährleistet ist.

In jedem Fall wird Verdächtigen unmittelbar nach ihrer Verhaftung bzw. bei einer Verhaftung außerhalb
einer Polizeidienststelle unmittelbar nach dem Betreten derselben eine Liste mit den Namen und
Telefonnummern sämtlicher im «Anwaltsverzeichnis» eingetragener Anwälte zur Verfügung gestellt.
Wenn Verdächtige sich in Polizeigewahrsam befinden, haben sie zu ihrer Verteidigung das Recht, in der
Hafteinrichtung jederzeit an einem speziellen Ort, an dem sie kein Polizeibeamter sehen oder hören kann,
ein vertrauliches Gespräch mit ihrem Rechtsbeistand zu führen, der ihnen dabei vertrauliche schriftliche
oder mündliche Anweisungen geben kann.
Wünschen Verdächtige keinen Rechtsbeistand, teilen sie dies der dafür zuständigen Person in der
Hafteinrichtung durch Ausfüllen des entsprechenden Formulars schriftlich mit. Zudem müssen sie darüber
aufgeklärt werden, dass ihr Verzicht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand die Wirksamkeit ihrer
Verteidigung beeinflussen kann.
Ist die betreffende Person minderjährig, erfolgt die Vernehmung in Anwesenheit ihres Rechtsbeistands.
Darüber hinaus haben ihre Eltern oder ihr Vormund das Recht, den Gesprächen mit dem Rechtsbeistand
beizuwohnen.
Kann die verdächtige Person aufgrund einer psychischen oder physischen Beeinträchtigung ihr Recht auf
Hinzuziehung eines Rechtsbeistands nicht ohne Unterstützung ausüben, ist sie berechtigt, mit
Unterstützung durch einen Beamten des staatlichen medizinischen und/oder sozialen Dienstes, den sie nach
ihrer Verhaftung so bald wie möglich in Anspruch nimmt, und/oder in Anwesenheit dieses Beamten von
diesem Recht Gebrauch zu machen. Kann sie ihre Rechte aufgrund einer psychischen Beeinträchtigung
nicht verstehen, wird sie in Anwesenheit ihres Rechtsbeistands vernommen.
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Vorübergehende Abweichung von dem Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand

Eine vorübergehende Abweichung von dem Recht der Verdächtigen, unverzüglich nach dem Entzug der Freiheit
Zugang zu einem Rechtsbeistand zu erhalten, ist unter außergewöhnlichen Umständen und nur im vorgerichtlichen
Stadium zulässig, wenn es aufgrund der geografischen Entfernung nicht möglich ist, das Recht auf Zugang zu
einem Rechtsbeistand zu gewährleisten.

Darüber hinaus kann eine vorübergehende Abweichung von ihrem Recht auf Zugang zu einem
Rechtsbeistand unter außergewöhnlichen Umständen im vorgerichtlichen Stadium und aufgrund der
besonderen Umstände des Falles aus folgenden zwingenden Gründen zulässig sein:

i) Es besteht die dringende Notwendigkeit, schwerwiegende nachteilige Auswirkungen auf das Leben, die Freiheit
oder die körperliche Unversehrtheit einer Person zu verhindern.

ii) Ein umgehendes Handeln der Polizei ist dringend erforderlich, um zu verhindern, dass das Strafverfahren
erheblich gefährdet wird.

Diese vorübergehenden Abweichungen sind jedoch nur unter folgenden Voraussetzungen zulässig:

i) Sie sind verhältnismäßig und gehen nicht über das erforderliche Maß hinaus,

ii) sie sind zeitlich eng begrenzt,

iii) sie sind nicht ausschließlich durch die Art oder die Schwere der mutmaßlichen Straftat begründet, und

iv) sie beeinträchtigen ein insgesamt faires Verfahren nicht.

Wenn den Verdächtigen die Ausübung ihrer Rechte in Bezug auf

i) Zugang zu einem Rechtsbeistand unverzüglich nach dem Entzug der Freiheit,

ii) Treffen von Angesicht zu Angesicht und Kommunikation mit ihrem Rechtsbeistand und

iii) die Anwesenheit und Teilnahme ihres Rechtsbeistands während der Vernehmung und während einer Ermittlung
oder Beweisaufnahme verwehrt wird, können sie entweder bei ihrem ersten Erscheinen vor Gericht oder bei der
ersten Anhörung ihres Falls das Gericht ersuchen, zu prüfen, warum ihnen die Ausübung dieser Rechte verwehrt
wurde.

Benachrichtigung eines Dritten über Ihre Verhaftung oder Inhaftierung / Benachrichtigung Ihres
Konsulats oder Ihrer Botschaft

Nach ihrer Verhaftung oder Inhaftierung informieren Verdächtige die Polizei darüber, ob sie einen Dritten wie
beispielsweise einen Angehörigen oder ihren Arbeitgeber telefonisch über ihre Inhaftierung benachrichtigen
möchten. In bestimmten Fällen kann das Recht auf Benachrichtigung eines Dritten über die Inhaftierung
vorübergehend eingeschränkt sein. Dies wird den Verdächtigen gegebenenfalls von der Polizei mitgeteilt.

Handelt es sich bei den Verdächtigen um ausländische Staatsangehörige, so teilen sie der Polizei mit, ob sie die
konsularische Vertretung oder Botschaft ihres Landes selbst telefonisch benachrichtigen und ob sie einen Beamten
der konsularischen Vertretung oder Botschaft ihres Landes kontaktieren möchten. In diesem Zusammenhang ist
ihnen mitzuteilen, dass ein Verzicht auf das Recht auf Benachrichtigung und Kontaktierung ihrer konsularischen
Vertretung oder Botschaft sich auf sie persönlich auswirken kann.

Per Gesetz haben Verdächtige zudem folgende Rechtsansprüche:

Sie haben das Recht, unmittelbar nach ihrer Verhaftung unverzüglich persönlich und per Telefon sowie in
Anwesenheit eines Polizeibeamten einen Angehörigen, ihren Arbeitgeber oder eine andere Person ihrer
Wahl und – sofern sie minderjährig sind, ein Elternteil oder einen Vormund – zu kontaktieren, um sie über
ihre Verhaftung in Kenntnis zu setzen und ihnen mitzuteilen, in welcher Polizeidienststelle oder
Hafteinrichtung sie sich in Gewahrsam befinden oder befinden werden.
Kann die verdächtige Person aufgrund einer psychischen oder physischen Beeinträchtigung ihr Recht auf
Kontaktierung der genannten Personen nicht ausüben, macht sie mit Unterstützung durch einen Beamten



5

des staatlichen medizinischen und/oder sozialen Dienstes, den sie nach ihrer Verhaftung so bald wie
möglich in Anspruch nimmt, und/oder in Anwesenheit dieses Beamten von diesem Recht Gebrauch.
Handelt es sich bei den Verdächtigen um ausländische Staatsangehörige, so haben auch sie das Recht,
unverzüglich und so bald wie möglich nach ihrer Verhaftung persönlich und per Telefon sowie in
Anwesenheit eines Polizeibeamten die konsularische oder diplomatische Vertretung ihres Staates in der
Republik Zypern zu kontaktieren, um sie über ihre Verhaftung oder Inhaftierung in Kenntnis zu setzen und
ihr mitzuteilen, in welcher Polizeidienststelle oder Hafteinrichtung sie sich in Gewahrsam befinden oder
befinden werden. Existiert keine entsprechende konsularische oder diplomatische Vertretung in der
Republik Zypern, können sie den Kommissar für Verwaltung und Schutz der Menschenrechte
(Ombudsmann) der Republik Zypern kontaktieren. Sind sie Angehörige von zwei (2) oder mehr Staaten,
können sie wählen, welche konsularische oder diplomatische Vertretung sie über den Entzug der Freiheit
benachrichtigen und kontaktieren möchten. Darüber hinaus haben sie das Recht auf Kontaktierung und
Besuch durch ihre Konsularbehörden, das Recht, sich mit ihnen zu unterhalten und mit ihnen zu
korrespondieren, sowie das Recht, dass ihre Konsularbehörden vorbehaltlich deren Zustimmung für eine
Vertretung sorgen.
Kann die verdächtige Person aufgrund einer psychischen Beeinträchtigung nicht verstehen, dass sie über
die genannten Rechte zur Kontaktierung verfügt, bzw. nicht über diese in Kenntnis gesetzt werden oder
diese nicht uneingeschränkt verstehen, wird die konsularische oder diplomatische Vertretung oder der
Kommissar für Verwaltung und Schutz der Menschenrechte (Ombudsmann) der Republik Zypern von einem
Polizeibeamten darüber in Kenntnis gesetzt.
Der verdächtigen Person ist ebenfalls mitzuteilen, dass ein Verzicht auf das Recht auf Benachrichtigung und
Kontaktierung Dritter, Angehöriger, ihres Arbeitgebers oder der einschlägigen Konsularbehörden sich auf sie
persönlich auswirken kann.
Kann die verdächtige Person aufgrund einer psychischen Beeinträchtigung nicht verstehen, dass sie über
die genannten Rechte zur Kontaktierung verfügt, bzw. nicht über diese in Kenntnis gesetzt werden oder
diese nicht uneingeschränkt verstehen, verständigt die Polizei unmittelbar nach der Verhaftung einen
Angehörigen der verhafteten Person, um ihn darüber in Kenntnis zu setzen und ihm mitzuteilen, in welcher
Polizeidienststelle oder Hafteinrichtung sie sich in Gewahrsam befindet oder befinden wird.

Vorübergehende Abweichung von dem Recht auf Kontaktierung von Angehörigen / einer Person
Ihrer Wahl / Ihrem Arbeitgeber

Das Recht auf Kontaktierung von Angehörigen oder einer Person ihrer Wahl oder ihres Arbeitgebers und das
Recht auf Benachrichtigung der Personen, die (bei Minderjährigen) Inhaber der elterlichen Verantwortung
sind, wird aufgrund der besonderen Umstände des Falles aus folgenden zwingenden Gründen nicht
unmittelbar nach der Verhaftung gewährt:

a) Es besteht die dringende Notwendigkeit, schwerwiegende nachteilige Auswirkungen auf das Leben, die Freiheit
oder die körperliche Unversehrtheit einer Person zu verhindern, oder

b) es besteht die dringende Notwendigkeit, eine Situation zu verhindern, in der das Strafverfahren erheblich
gefährdet werden kann, und sofern die Abweichung
i) verhältnismäßig ist und nicht über das erforderliche Maß hinausgeht,
ii) zeitlich eng begrenzt ist,
iii) nicht ausschließlich durch die Art oder die Schwere der mutmaßlichen Straftat begründet ist, und
iv) ein insgesamt faires Verfahren nicht beeinträchtigt.

Wenn eine dringende Notwendigkeit oder entsprechende operative Erfordernisse vorliegen, wird
verdächtigen Personen nicht das Recht gewährt, unmittelbar nach ihrer Verhaftung einen Dritten
(Angehörigen oder Arbeitgeber oder sonstige Person ihrer Wahl) zu kontaktieren.
Wird im Falle einer Verhaftung das Recht auf
i) Benachrichtigung und Kontaktierung von Angehörigen oder einer Person ihrer Wahl oder des Arbeitgebers,
ii) Benachrichtigung der Personen, die bei einer minderjährigen Person Inhaber der elterlichen
Verantwortung sind, nicht gewährt, können die Betreffenden bei ihrem ersten Erscheinen vor Gericht oder
bei der ersten Anhörung ihres Falls das Gericht ersuchen, zu prüfen, warum ihnen diese Rechte verwehrt
wurden.

Bei einer minderjährigen Person, bei der von den genannten vorübergehenden Abweichungen Gebrauch
gemacht wird, benachrichtigt die Polizei unverzüglich die Sozialfürsorge, den Kommissar für den Schutz der
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Kinderrechte und alle übrigen für den Schutz und das Wohlergehen von Kindern zuständigen Behörden über
den Freiheitsentzug der betroffenen Person.

iv. Welche Rechte habe ich in Bezug auf Prozesskostenhilfe?
Wenn Verdächtige nicht über ausreichende Mittel verfügen, um ihr

Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand im vorgerichtlichen Stadium auszuüben, können sie dies dem für die
Vernehmung zuständigen Polizeibeamten nach Unterzeichnung des entsprechenden Formulars mitteilen. Daraufhin
wird ihnen eine Liste mit den Namen und Telefonnummern der die betreffenden Dienstleistungen anbietenden
Anwälte zur Verfügung gestellt. Der Erhalt der Liste ist von den Verdächtigen zu bestätigen. Anschließend wird der
Anwalt ihrer Wahl von dem Polizeibeamten entsprechend informiert.

Möchten sie die Dienste eines Anwalts kostenfrei in Anspruch nehmen, können sie nach ihrer Vorführung vor
Gericht dort einen entsprechenden Antrag stellen, der vom Gericht anschließend geprüft wird.

v. Das Wichtigste in Bezug auf:
die Unschuldsvermutung1.

Für jede Person, die einer Straftat verdächtigt oder beschuldigt wird, gilt die Unschuldsvermutung, bis sie per
Gesetz für schuldig befunden wird.

Der Rechtsgrundsatz der Unschuldsvermutung gilt für eine natürliche Person in einem Strafverfahren ab dem
Zeitpunkt, an dem sie einer Straftat verdächtigt oder beschuldigt wird, bis zum Abschluss des Verfahrens in Form
einer endgültigen gerichtlichen Entscheidung.

das Recht, die Aussage zu verweigern, und das Recht, sich nicht selbst belasten zu müssen2.

Während der Vernehmung durch die Polizei oder andere zuständige Behörden müssen Verdächtige oder
Beschuldigte keine Fragen zu der mutmaßlichen Straftat beantworten. Wenn sie aufgefordert werden, eine
Aussage zu machen oder Fragen zu beantworten, sind sie ferner nicht

verpflichtet, Beweise oder Unterlagen vorzulegen oder Informationen zu liefern, die zur Selbstbelastung führen
können.

die Beweislast3.

Die Polizei ist für die Aufnahme von Beweisen zuständig, anhand derer die zu untersuchenden Straftaten
zweifelsfrei festgestellt werden. Beschuldigte haben das Recht, ihre eigene Version des Sachverhalts zu schildern
und bei den Ermittlungsbehörden eine Zeugenaussage zu machen oder ihnen eine Klageerwiderung vorzulegen,
um ihre eigene Version oder ihre Unschuld zu untermauern.

vi. Welche besonderen Verfahrensgarantien gelten für Kinder?
Strafrechtliche Haftung1.

Personen unter 14 Jahren sind für eine Handlung oder Unterlassung strafrechtlich nicht haftbar (Kapitel 154,
Artikel 14) und werden daher nicht inhaftiert. Sie werden aufgefordert, zusammen mit ihren Eltern/ihrem Vormund
auf der Polizeidienststelle zu erscheinen, sofern ihre Anwesenheit für notwendig erachtet wird.

2. Verhaftung

Sofern möglich, ist die Verhaftung Minderjähriger zu vermeiden. Die Verhaftung Minderjähriger muss im
Einklang mit dem Gesetz erfolgen, darf nur als letztes Mittel angewandt werden und muss so kurz wie
möglich dauern.
Wird eine minderjährige Person verhaftet, ist das Festnahmeverfahren einzuhalten (Bereitstellung von
Informationen, Gerichtsregelung, Erklärung der Rechte usw.). Es wird darauf hingewiesen, dass bei der
Verhaftung
Alter, Reife und Schutzbedürftigkeit des Kindes zu berücksichtigen sind.
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Darüber hinaus sollte bei einer Entscheidung betreffend die Verhaftung eines Kindes das Kindeswohl
berücksichtigt werden.
Inhaftierte Kinder sollten unter Berücksichtigung ihres Alters und ihrer Reife auf verständliche Weise über
die anschließenden Verfahren aufgeklärt werden.
Sofern es nicht zwingend erforderlich und in der Polizeiverordnung 5/39 vorgeschrieben ist, sind keine
Handschellen zu verwenden.
Die Verwendung eines Schlagstocks ist nur als letztes Mittel und unter den in der Polizeiverordnung 5/38
vorgeschriebenen Bedingungen gestattet.
Die Leibesvisitation durch die Polizei ist von einer Person desselben Geschlechts durchzuführen.

Rechtliche Vertretung und sonstige Rechte3.

Information der minderjährigen Person über ihr Recht auf telefonische Hinzuziehung eines Rechtsbeistands
ihrer Wahl ohne die Anwesenheit einer weiteren Person
Information der minderjährigen Person über ihren Anspruch auf Prozesskostenhilfe, sofern sie über keine
ausreichenden Mittel verfügt
Information der minderjährigen Person über ihr Recht auf telefonische Kontaktierung ihrer Eltern/ihres
Vormunds und auf Benachrichtigung derselben über ihre Verhaftung und Mitteilung der Polizeidienststelle
oder Hafteinrichtung, in der sie sich in Gewahrsam befindet oder befinden wird, in Anwesenheit eines
Polizeibeamten
Eltern/Vormund sind unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Die Information von Eltern/Vormund zwecks
Benachrichtigung kann sich verzögern und innerhalb von 12 Stunden nach der Verhaftung erfolgen, wenn
ein begründeter Verdacht besteht, dass die Ausübung des Rechts auf Zugang unmittelbar nach der
Verhaftung
a) zur Vernichtung oder Verheimlichung von Beweismitteln für die Klärung der Straftat führen kann, oder
b) die Verhaftung oder Vernehmung einer anderen Person im Zusammenhang mit der Straftat verhindern
oder zur Flucht derselben führen kann, oder
c) zur Begehung einer weiteren Straftat oder zum Tod oder zur körperlichen Verletzung einer anderen
Person führen kann, oder
d) den Sicherheitsinteressen der Republik Zypern oder der verfassungsmäßigen oder öffentlichen Ordnung
schaden oder zu einem Eingreifen bei den Justizbehörden führen kann.
Benachrichtigung der Eltern/des Vormunds der minderjährigen Person durch die Polizei sowie (zusätzlich
dazu) über die Verhaftung und die (vorgesehene) Hafteinrichtung. Entsprechender Eintrag in der
Ermittlungsakte.
Wenn es für notwendig erachtet wird und im Interesse der minderjährigen Person ist, können auch die
sozialen Dienste des Staates über die Verhaftung informiert werden.

Vernehmung4.

Der Ermittlungsbeamte kann die Vernehmung erst beginnen, wenn diese Informationen bereitgestellt
werden und/oder die Benachrichtigung erfolgt und die minderjährige Person ihr Recht auf Zugang wie
gefordert ausgeübt hat.
Minderjährige Personen werden in Anwesenheit ihres Rechtsbeistands vernommen.
Beherrscht die zu vernehmende Person die betreffende Sprache nicht, hat sie Anspruch auf die
Unterstützung durch einen Dolmetscher.
Die Vernehmung muss immer im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften, der Gerichtsregelung und den
einschlägigen Polizeiverordnungen (3/3, 3/4, 5/18) vorgenommen werden.
Die Vernehmung und Aufnahme der Aussagen von Minderjährigen, die sich nicht in Haft befinden, muss in
Anwesenheit ihrer Eltern oder ihres Vormunds erfolgen.
Die Polizei sollte dafür sorgen, dass die Vernehmung so bald wie möglich und in jedem Fall innerhalb von
24 Stunden stattfindet, sodass grundsätzlich keine Notwendigkeit besteht, das Gericht um eine Anordnung
der Verhaftung zu ersuchen (Schreiben des Kommissars für den Schutz der Kinderrechte vom 11.06.2014).

Verhaftung / Vernehmung / Strafverfolgung minderjähriger Schüler5.

Die Verhaftung und Vernehmung minderjähriger Schüler auf dem Schulgelände ist zu vermeiden. Sollte sie
jedoch notwendig werden, müssen die Polizeibeamten sich in Zivilkleidung und in einem nicht als solches
gekennzeichneten Polizeifahrzeug in die Schule begeben.

Die Verhaftung und Befragung muss in Anwesenheit des Schulleiters erfolgen, der vorab darüber zu
informieren ist (Polizeiverordnung 5/18, Absatz 6 Ziffer 3).
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Im Falle der Strafverfolgung eines minderjährigen Schülers muss der Stellvertretende Polizeikommissar
(Astinomikos Diefthintis) das Ministerium für Bildung und Kultur nur unterrichten, wenn dies absolut
notwendig und er der Ansicht ist, dass diese Unterrichtung den Bedürfnissen der Kriminal- oder
Gefängnispolizei der Republik Zypern dient und selbstverständlich Folgendes berücksichtigt wird:
- die Art der Straftat, sofern die betreffende Maßnahme dem Zweck des Schutzes der übrigen
Schüler/Nationalgarde dient (ethnofrouri),
- die aktuellen Probleme der zyprischen Gesellschaft und
- die besonderen Umstände des jeweiligen Falles.
Es ist verboten, Namen und/oder Anschrift der Schule und/oder ein Foto oder Informationen zu
veröffentlichen, die zur Identifizierung eines vor dem Jugendgericht (Dikastirio Anilikon) erscheinenden
Jugendlichen führen können, sofern das Gericht dem nicht ausdrücklich zustimmt.

Haftbedingungen6.

Neben den Rechten, die sämtlichen Inhaftierten gewährt werden (Gesetz Nr. 163(I)/2005), haben minderjährige
Inhaftierte bezüglich ihrer Haft folgende zusätzliche Rechte:

Sie werden in Zellen untergebracht, die von denen der übrigen Häftlinge getrennt sind. Zudem sollte
sichergestellt werden, dass sie in Gemeinschaftsbereichen nicht mit erwachsenen Häftlingen in Kontakt
kommen.
Minderjährige Häftlinge müssen in speziell für ihre Altersgruppe ausgelegten Hafteinrichtungen
untergebracht werden, in denen ihren Bedürfnissen entsprechende Aktivitäten angeboten werden und die
mit besonders geschultem Personal ausgestattet sind. Diese Einrichtungen müssen groß genug,
ausreichend beleuchtet und belüftet sowie angemessen eingerichtet und gut dekoriert sein und visuelle
Anreize bieten. Darüber hinaus dürfen minderjährige Häftlinge eine angemessene Anzahl an persönlichen
Gegenständen in ihrer Zelle behalten (CPT-Standards), sofern diese keine Sicherheitsrisiken bergen. Ferner
ist durch eine Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen zu gewährleisten, dass die Kinder ihre Zeit auf
gesunde Art und Weise verbringen (Schreiben des Kommissars für den Schutz der Kinderrechte vom
07.11.2014).
Darüber hinaus haben Eltern bzw. der Vormund der minderjährigen Person das Recht, den Gesprächen mit
dem Rechtsbeistand beizuwohnen.
Sie müssen auch bei jeder medizinischen Untersuchung, Behandlung und Weiterbetreuung der
minderjährigen Person zugegen sein.
Alle Häftlinge und Angehörigen derselben oder sonstige Personen ihrer Wahl und bei minderjährigen
Häftlingen deren Eltern oder Vormund müssen in einer Sprache, die sie verstehen, von der zuständigen
Person in der Hafteinrichtung darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass sie das Recht haben, sich jeden Tag
bis zu einer Dauer von insgesamt einer Stunde in einem separaten Bereich der Hafteinrichtung in
Anwesenheit eines Polizeibeamten zu treffen.

vii. Welche besonderen Verfahrensgarantien gelten für schutzbedürftige
Verdächtige?
Kinder werden als schutzbedürftige Personen angesehen, weswegen auch für sie die besonderen
Verfahrensgarantien nach Absatz vi gelten.

Für die Zwecke des Gesetzes über die Rechte verhafteter und inhaftierter Personen (Gesetz Nr. 163 (I)/2005)
handelt es sich bei einer «schutzbedürftigen Person» um eine verdächtige oder beschuldigte Person, die aufgrund
ihres Alters, ihres psychischen oder physischen Zustands oder einer Behinderung nicht in der Lage ist, zu
verstehen oder am Strafverfahren teilzunehmen.

Wird eine Person mit einer geistigen Beeinträchtigung oder körperlichen Behinderung verhaftet, wird sie über ihre
Rechte gemäß Gesetz Nr. 163(I)/2005 in einer einfachen und verständlichen Sprache unter Berücksichtigung ihrer
besonderen Bedürfnisse in Kenntnis gesetzt.

In diesem Fall sind die Dienste einer Person zur Verfügung zu stellen, die der verhafteten Person oder den übrigen
Beteiligten die einschlägigen Informationen so mitteilen kann, dass sie trotz der Beeinträchtigung oder
Behinderung verstanden werden.

Im Falle der Verhaftung einer Person, die aufgrund einer psychischen oder physischen Beeinträchtigung eindeutig
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nicht in der Lage ist, die im Gesetz Nr. 163(I)/2005 vorgesehenen Zugangsrechte auszuüben, hat diese Person
Anspruch, diese Rechte mit Unterstützung durch einen Beamten des staatlichen medizinischen und/oder sozialen
Dienstes und/oder in seiner Anwesenheit auszuüben, wobei diese Unterstützung nach der Verhaftung unverzüglich
und in jedem Falle so bald wie möglich zur Verfügung zu stellen ist.

D. Welche gesetzlichen Fristen gelten während des Ermittlungsverfahrens?
Die Person, die aufgrund einer mutmaßlich begangenen Straftat verhaftet wird, ist innerhalb von 24 Stunden nach
ihrer Verhaftung einem Richter vorzuführen, wenn die Vernehmung zu der betreffenden Straftat nicht
abgeschlossen worden ist. Diese Vorführung vor dem Richter erfolgt, damit die Polizei die Inhaftierung dieser
Person für einen bestimmten Zeitraum beantragen kann, der nicht länger als acht aufeinanderfolgende Tage und
insgesamt nicht länger als drei Monate dauern darf.

Wenn eine Haftanordnung abgelaufen ist und die Vernehmung und Ermittlungen nicht abgeschlossen sind, kann
die Polizei beim Gericht die Verlängerung der Haftanordnung um weitere acht Tage beantragen, was über einen
Zeitraum von insgesamt höchstens drei Monaten nach einer entsprechenden Verlängerung alle acht Tage
wiederholt werden darf.

Die Inhaftierung einer verdächtigen Person wird üblicherweise als notwendig erachtet, wenn die Gefahr besteht,
dass sie im Falle ihrer Freilassung Zeugen beeinflussen oder Beweismittel vernichten könnte. Dabei muss die
Polizei dem Gericht ausreichend Beweise dafür erbringen, dass die Bedingungen für die Ausstellung einer
Haftanordnung erfüllt sind.

E. Welche vorgerichtlichen Verfahrensschritte gibt es, einschließlich
Alternativen zur Untersuchungshaft und Möglichkeiten der Überstellung in
den Herkunftsstaat (Europäische Überwachungsanordnung)?
Ein Gericht kann in Ausübung seiner Strafgerichtsbarkeit innerhalb seines Ermessens die Inhaftierung einer
beschuldigten Person während der Verhandlung ihres Falls anordnen. Nach Artikel 48 der Strafprozessordnung
(Kapitel 155) ist die Zuständigkeit des ein Eilverfahren durchführenden Bezirksgerichts bei jeder Vertagung des
Falls auf einen Zeitraum von maximal acht Tagen beschränkt. Im umgekehrten Fall ist die Befugnis des Obersten
Gerichtshofs bzw. des Schwurgerichts, die Inhaftierung der beschuldigten Person während der Verhandlung ihrer
Strafsache anzuordnen, nicht beschränkt.

Nach Artikel 157 Absatz 1 des Gesetzes (Kapitel 155) kann ein Gericht in Ausübung seiner Strafgerichtsbarkeit die
Freilassung eines Häftlings gegen Kaution genehmigen. Beschließt das Gericht die Freilassung der beschuldigten
Person, ist es befugt, dies an besondere Bedingungen zu knüpfen und die Unterzeichnung eines Dokuments
betreffend die Kaution anzuordnen. Diese Befugnis des Gerichts ergibt sich aus der Kombination der
Bestimmungen der Artikel 48 und 157 Absatz 1 der Strafprozessordnung.

Bedingungen für die Weiterleitung einer gerichtlichen Entscheidung zu Überwachungsmaßnahmen

Die zuständige Behörde der Republik Zypern kann ihre Entscheidung zu Überwachungsmaßnahmen an die
zuständige Identitätsfeststellungsbehörde des Mitgliedstaats weiterleiten, in dem die betroffene Person ihren
rechtmäßigen und gewöhnlichen Wohnsitz hat, wenn die betroffene Person nach ihrer Information über die
einschlägigen Maßnahmen der Rückkehr in diesen Mitgliedstaat zustimmt.

Auf Antrag dieser Person kann die zuständige Anordnungsbehörde der Republik Zypern die Entscheidung zu
Überwachungsmaßnahmen an die zuständige

Behörde eines Mitgliedstaats weiterleiten, der nicht der Mitgliedstaat ist, in dem diese

ihren rechtmäßigen und gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem die
betroffene Person nicht ihren rechtmäßigen und gewöhnlichen Aufenthalt hat,

dieser Übermittlung zustimmt.

Die zuständige Identitätsfeststellungsbehörde der Republik Zypern stimmt der Weiterleitung der Entscheidung zu
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Überwachungsmaßnahmen betreffend eine Person, die ihren rechtmäßigen und gewöhnlichen Aufenthalt nicht in
der Republik Zypern hat, nur zu, wenn

die betreffende Person sich seit mindestens drei (3) Monaten in ihrem Hoheitsgebiet aufhält.

Die zuständige Anordnungsbehörde in der Republik Zypern ist das Schwurgericht bzw. Bezirksgericht in Ausübung
seiner Strafgerichtsbarkeit, das für die Straftat zuständig ist bzw. eine Entscheidung zu Überwachungsmaßnahmen
angeordnet hat.

Die zuständige Identitätsfeststellungsbehörde in der Republik Zypern für Entscheidungen zu
Überwachungsmaßnahmen eines anderen Mitgliedstaats ist:

a) das Bezirksgericht (Eparchiako Dikastirio) mit der territorialen Zuständigkeit in dem Gebiet, in dem die Person,
zu der von einem anderen Mitgliedstaat eine Entscheidung zu Überwachungsmaßnahmen angeordnet wurde,
wohnhaft ist,

b) das Bezirksgericht von Nicosia (Eparchiako Dikastirio Lefkosias), wenn der Aufenthaltsort der betroffenen Person
unbekannt bzw. sie nicht in der Republik Zypern wohnhaft ist.

Letzte Aktualisierung: 02/03/2022

Die verschiedenen Sprachfassungen dieser Seite werden von den betreffenden Mitgliedstaaten verwaltet. Die Übersetzung
wurde vom Übersetzungsdienst der Europäischen Kommission angefertigt. Es kann sein, dass Änderungen der zuständigen
Behörden im Original in den Übersetzungen noch nicht berücksichtigt wurden. Die Kommission übernimmt keinerlei
Verantwortung oder Haftung für Informationen, die dieses Dokument enthält oder auf die es verweist. Angaben zum
Urheberrechtsschutz für EU-Websites sind dem rechtlichen Hinweis zu entnehmen.


